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ZUSAMMENFASSENDE  
EMPFEHLUNGEN

Die vorliegende NEGZ-Kurzstudie unter-
sucht die Potentiale Künstlicher Intelli-
genz (KI) zur Unterstützung von Sach-
bearbeitungsprozessen am Beispiel des 
Sozialwesens. Im Fokus stehen dabei 
zwei Massenverfahren, in deren Rahmen 
KI-Techniken besondere Unterstützungs-
potentiale entfalten können:

I.	 das Schwerbehindertenfeststellungs-
verfahren sowie 

II.	 die Eingliederungshilfe.

Beide Verfahren sind komplex und es 
werden fallbezogen große Informations-
mengen verarbeitet. Neben der formalen 
und inhaltlichen Prüfung der Anträge und 
der Vollständigkeitsprüfung bzgl. der ein-
gereichten Unterlagen sind u. a. medizi-
nische Befundberichte und Gutachten 
sowie Einkommens- und Vermögensver-
hältnisse zu prüfen. Aus der vorliegenden 
Untersuchung ergeben sich verschiedene 
Empfehlungen und Gestaltungsvorschlä-
ge insbesondere für die Verwaltung:

1.	 Für die Datenpflege im Rahmen des 
Antragsverfahrens, das zuweilen noch 
nicht vollständig digitalisierte Prozess-
schritte enthält, bieten Ansätze zur 
Handschriftenerkennung mit OCR so-
wie die anschließende automatisierte 
automatische Datenübertragung in die 
jeweiligen Fachverfahren mithilfe von 
Robotic-Process-Automation-Techniken 
(RPA) erhebliche Effizienzpotentiale.

2.	Die Nutzung sogenannter Cognitive 
Services in Verbindung mit RPA ermög-
licht die automatisierte Zusammenstel-
lung verteilt vorliegender Informationen 
aus unterschiedlichen Antrags- und 
Belegdokumenten.

3.	Automatisierte Vollständigkeitsprüfun-
gen sowie inhaltliche Prüfungen bzw. 
Auswertungen eingereichter Anträge 
lassen sich mithilfe von Ansätzen der 
Natürlichen Sprachverarbeitung (NLP) 
realisieren und bieten weitere Effizienz-
potentiale im Antragsprüfungsprozess.

4.	Mithilfe von Cognitive Services in Verbin-
dung mit RPA und Techniken der natür-
lichen Sprachgenerierung (NLG) können 
größere Teile des Bescheiderstellungs-
prozesses automatisiert werden.

Werden KI-Verfahren in Sachbearbei-
tungsprozessen der öffentlichen Verwal-
tung eingesetzt, so ist mit einer deutlichen 
Entlastung des Personals zu rechnen. 
KI-Systeme können dabei verschiedene 
Arbeitsschritte übernehmen und ermög-
lichen es den mitarbeitenden Personen, 
sich stärker auf diejenigen Prozessschritte 
zu konzentrieren, bei denen ihre mensch-
lichen Kompetenzen, nämlich die Kom-
munikation mit am Prozess beteiligten 
Personen (Antragstellende, Gutachtende 
etc.) gefordert sind. Die Konzentration 
auf eine einfühlsamere Kommunikation 
mit den Antragstellenden sowie ein un-
komplizierter und zielgerichtete Aus-
tausch mit Gutachtenden kann neben 
den schnelleren Bearbeitungszeiten, die 
sich durch den Einsatz von KI-Systemen 
ergeben können, gleichermaßen zu einer 
Steigerung der von den Kunden wahrge-
nommenen Servicequalität führen.

Schlagworte: Künstliche Intelligenz, Sozial-
wesen, Schwerbehindertenfeststellungs- 
verfahren, Eingliederungshilfe, Geschäfts- 
prozessmanagement
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1. EINLEITUNG

1	 Vgl. PricewaterhouseCoopers (Hrsg.), Detemple, P., Höhn, A.: Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst. 
Prognose und Handlungsstrategien bis 2030. https://www.pwc.de/de/offentliche-unternehmen/
pwc-fachkraeftemangel-im-oeffentlichen-dienst.pdf, letzter Aufruf: 11.12.2019.

2	 Vgl. https://kommunal.de/fachkraeftemangel-im-oeffentlichen-dienst, letzter Aufruf: 11.12.2019.

3	 Abfrage der genannten Zahlen beim Statistischen Bundesamt unter https://www-genesis.destatis.de/
genesis/online, letzter Aufruf: 11.12.2019.

1.1 Motivation

Die öffentliche Verwaltung sieht sich in 
den kommenden Jahren mit einem erheb-
lichen Fachkräftemangel konfrontiert. In 
einer PwC-Studie wird bis zum Jahr 2030 
mit über 800.000 fehlenden Fachkräften 
gerechnet.1 Von einem Fachkräftemangel 
besonders betroffen sind Kindertages-
stätten sowie die Bau- und Sozialämter.2 In 
der vorliegenden NEGZ-Kurzstudie wird 
untersucht, wie Methoden und Techniken 
der Künstlichen Intelligenz (KI) den Prob-
lemen, die mit dem drohenden Fachkräf-
temangel in der öffentlichen Verwaltung 
einhergehen, entgegenwirken können, 
die Mitarbeitenden bei ihren Arbeiten 
unterstützen bzw. entlasten können und 
effizientere Sachbearbeitungsprozesse im 
Bereich des Sozialwesens ermöglichen.

Im Allgemeinen erfährt das Themengebiet 
KI aktuell in Wissenschaft, Wirtschaft, Ge-
sellschaft und Politik eine hohe Aufmerk-
samkeit. Dabei werden sowohl die Poten-
tiale betrachtet, welche KI-Techniken für 
Organisationen bereitstellen können, als 
auch mögliche Risiken solcher Techniken 
diskutiert, z. B. hinsichtlich der Einhaltung 
gebotener Datenschutzstandards. Die 
Potentiale, welche KI-Systeme zur Unter-
stützung der Arbeit von Wirtschafts- und 
Verwaltungsorganisationen bereitstellen 
können, ergeben sich vor allem aus der 
Entwicklung zunehmend leistungsfähi-
ger Datenverarbeitungsmethoden und 
-techniken sowie aus den zunehmend 
wachsenden Datenmengen. Im Bereich 

der öffentlichen Verwaltung kann KI unter 
anderem zu einer Beschleunigung von 
Verwaltungsabläufen, wie zum Beispiel 
Antragsprüfungen beitragen, indem die-
se Prozesse (teil-)automatisiert sowie not-
wendige Informationen für anstehende 
Entscheidungen der Sachbearbeitenden 
vorbereitet werden können. In der vorlie-
genden NEGZ-Kurzstudie werden vor die-
sem Hintergrund ausgewählte Potentiale 
und Grenzen des Einsatzes von KI für die 
Unterstützung von Sachbearbeitungspro-
zessen im Sozialwesen untersucht.

1.2 Zielsetzung und 
methodische Vorgehensweise

Das Ziel der folgenden Untersuchung ist 
es, anhand zweier bedeutender Prozesse 
im Sozialwesen die sich aus dem Einsatz 
von KI-Ansätzen und -Techniken ergeben-
den Nutzenpotentiale und Herausforde-
rungen zu untersuchen und zu beschrei-
ben. Bei diesen beiden Verfahren handelt 
es sich um 

1.	 das Schwerbehindertenfeststellungs-
verfahren nach SGB IX und

2.	die Eingliederungshilfe nach SGB XII.

Laut dem Statistischen Bundesamt lebten 
im Jahr 2017 ca. 7,7 Millionen Menschen mit 
einer anerkannten Schwerbehinderung in 
Deutschland und es wurden im gleichen 
Jahr insgesamt ca. 911.000 Eingliede-
rungshilfefälle bearbeitet.3 Diese Fall-
zahlen signalisieren die gesellschaftliche 

https://www.pwc.de/de/offentliche-unternehmen/pwc-fachkraeftemangel-im-oeffentlichen-dienst.pdf
https://www.pwc.de/de/offentliche-unternehmen/pwc-fachkraeftemangel-im-oeffentlichen-dienst.pdf
https://kommunal.de/fachkraeftemangel-im-oeffentlichen-dienst
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online
https://www-genesis.destatis.de/genesis/online
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und wirtschaftliche Relevanz der bean-
tragten Leistungen in der Bundesrepub-
lik Deutschland und deuten ebenso auf 
den damit verbundenen Aufwand bei 
den entsprechenden Behörden hin. Auch 
beim Landesamt für Soziales (LAS) im 
Saarland, mit dessen freundlicher Unter-
stützung und an dessen Beispiel die bei-
den genannten Verfahren im Folgenden 
genauer untersucht werden, stellen diese 
beiden Verfahren aufgrund der hohen Fall-
zahlen mit 21.670 Anträgen im Jahr 2018 
beim Schwerbehindertenfeststellungsver-
fahren und mit 12.875 zu bearbeitenden 
Fällen in der Eingliederungshilfe im Jahr 
2018 besonders wichtige und gewichtige 
Arbeitsprozesse dar.4 Aus Sicht der So-
zialbehörden handelt es sich bei beiden 
Verfahren um komplexe Fachverfahren, 
in deren Rahmen fallbezogen große In-
formationsmengen zu verarbeiten sind. 
Neben der formalen und inhaltlichen Prü-
fung der gemachten Angaben in den An-
trägen und der Vollständigkeitsprüfung 
der zur Verfügung gestellten Informatio-
nen, sind u. a. Befundberichte und Gut-
achten von Ärzten einzuholen oder auch 
Einkommens- und Vermögensverhält-
nisse mithilfe verschiedener Dokumente 
festzustellen (z. B. anhand von Gehalts-
abrechnungen, Rentenbescheiden, Kon-
toauszügen oder Grundbuchauszügen), 
um darauf basierend Entscheidungen zu 
treffen und rechtssichere Bescheide zu 
erstellen.

Im Folgenden werden anhand des Schwer-
behindertenfeststellungsverfahrens und 
der Eingliederungshilfe die Potentiale und 
Grenzen Künstlicher Intelligenz zur Unter-
stützung der Sachbearbeitung im Sozial-
wesen genauer untersucht. Dazu wurden 
die zugrunde liegenden Geschäftsprozes-
se der beiden Verfahren zunächst mit-
hilfe leitfadengestützter Interviews mit 

4	 Diese Zahlen gehen aus dem zum Zeitpunkt der Studiendurchführung aktuellen Jahresbericht des 
Landesamtes für Soziales 2018 hervor: https://www.saarland.de/dokumente/dienststelle_LAS/
Jahresbericht_2018_Endversion.pdf, letzter Aufruf: 11.12.2019. Für das 
Schwerbehindertenfeststellungsverfahren siehe S. 13. Für die Eingliederungshilfe siehe S. 25 
(Diagramm 06).

5	 Vgl. Sarshar und Loos (2005), vgl. Houy et al. (2011), S. 1161.

mehreren Fachexperten des Landesam-
tes für Soziales im Saarland erhoben und 
anschließend mithilfe Ereignisgesteuer-
ter Prozessketten (EPK) modelliert. EPK-
Modelle gelten im Allgemeinen als leicht 
verständliche Prozessmodelle und werden 
auch häufig in der öffentlichen Verwal-
tung eingesetzt.5 Nach der Modellierung 
der Prozesse wurden die Modelle den 
Fachexperten des LAS nochmals zur Va-
lidierung übergeben. Anschließend wurde 
noch ein weiterer Workshop zur Klärung 
offener Punkte und zur Korrektur bzw. 
Ergänzung der Prozessmodelle durchge-
führt. Basierend auf den so gewonnenen 
Prozessmodellen wurden dann die pro-
zessbezogenen KI-Potentiale identifiziert 
und beschrieben sowie im Hinblick auf die 
Interessen der öffentlichen Verwaltung 
beleuchtet und diskutiert.

1.3 Aufbau

Im folgenden Kapitel zwei werden zu-
nächst begriffliche Grundlagen zur Künst-
lichen Intelligenz sowie zum Sozialwesen 
eingeführt. Kapitel drei widmet sich der 
Untersuchung des Schwerbehinderten-
feststellungsverfahrens, beschreibt zu-
nächst allgemeine Leistungen dieses Ver-
fahrens sowie den exemplarisch beim LAS 
erhobenen Sachbearbeitungsprozess. In 
Kapitel vier wird analog zu Kapitel drei das 
Eingliederungshilfeverfahren untersucht, 
bevor in Kapitel fünf ausgewählte KI-
Potentiale beschrieben und Herausforde-
rungen sowie Grenzen von KI-Techniken 
im Rahmen der beiden zuvor beschriebe-
nen Verfahren diskutiert werden. Kapitel 
sechs schließt diese Studie mit einer Zu-
sammenfassung und einem Fazit ab.

https://www.saarland.de/dokumente/dienststelle_LAS/Jahresbericht_2018_Endversion.pdf
https://www.saarland.de/dokumente/dienststelle_LAS/Jahresbericht_2018_Endversion.pdf
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2. GRUNDLAGEN DER KI 
UND DES SOZIALWESENS

6	 Die folgenden Ausführungen zur Künstlichen Intelligenz stammen aus Fettke (2019) und Fettke (2018) 
und wurden geringfügig bearbeitet.

2.1 Künstliche Intelligenz 6

Die KI wird zurzeit vielfach als eine Schlüs-
seltechnologie des 21. Jahrhunderts 
verstanden. Dabei wurde der Ausdruck 
KI bereits im Jahr 1956 im Rahmen des 
„Dartmouth Summer Research Project on 
Artificial Intelligence“ geprägt. Seitdem 
hat sich die Forschung in verschiedene 
theoretische und anwendungszugewand-
te Richtungen weiterentwickelt. Allgemein 
verfolgt das Arbeitsgebiet das Ziel, tech-
nische Systeme zu entwickeln, die in der 
Lage sind, Probleme zu bewältigen, für 
deren Lösung ein Mensch Intelligenz benö-
tigt. Allerdings ist diese Arbeitsdefinition 
nicht allgemein akzeptiert, sondern wird 
unterschiedlich präzisiert. So hat sich eine 
Reihe von KI-Teilgebieten herausgebildet, 
die bisher keiner einheitlichen Systematik 
folgen, sondern sich überlappen und auch 
unterschiedliche Teilziele verfolgen.

Eine erste Systematisierung ergibt sich 
hinsichtlich der Anwendungen von KI. 
Grob kann in Anwendungen in der Wirt-
schaft wie Industrie, Handel, Dienstleis-
tung und Finanzen unterschieden wer-
den. Daneben existieren Anwendungen 
in der Wissenschaft, die wiederum feiner 
in natur-, sozial-, geistes-, rechts- und 
technikwissenschaftlichen Anwendungen 
unterschieden werden können.

Eine zweite Systematisierung ergibt sich 
im Hinblick auf die zentralen Konzepte, Me-
thoden und Techniken, die zur KI gerech-
net werden. Etablierte KI-Teilgebiete sind 
unter anderem die folgenden, während ins-
besondere die ersten vier hier genannten 

Teilgebiete eine besondere Rolle im Rah-
men der vorliegenden Studie spielen:

	• Maschinelles Lernen (machine learning, 
ML): Systeme sollen Probleme durch 
das Berücksichtigen von Erfahrung im 
Zeitablauf zunehmend besser lösen.

	• Wissensrepräsentation (knowledge 
representation) und automatisches 
Schlussfolgern (automated reasoning): 
Wissen soll so repräsentiert werden, 
dass es maschinell nutzbar und insbe-
sondere für das automatisierte maschi-
nelle Schlussfolgern zugänglich ist.

	• Mustererkennung (pattern recognition): 
In Daten sollen Muster oder Zusammen-
hänge maschinell erkannt werden, die 
zuvor unbekannt waren und die von 
Interesse, Relevanz und Nutzen sind.

	• Verarbeitung natürlicher Sprache 
(natural language processing, NLP) 
und Textgenerierung (natural lan-
guage generation, NLG): Gespro-
chene und geschriebene Sprache soll 
von Maschinen analysiert, erkannt, 
verstanden, übersetzt und synthetisiert 
werden.

	• Maschinelles Planen und Handeln (auto-
mated planning and acting): Aktionen 
und Handlungen sollen zur Erreichung 
bestimmter Ziele und Erfüllung kom-
plexer Aufgaben vorab analysiert und 
geplant werden.

	• Robotik (robotics): Maschinen werden 
mit vielfältigen Sensoren und Aktoren 
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ausgestattet, sodass sie sich mehr oder 
weniger autonom im Raum bewegen 
und Verrichtungen ausführen können.

Eine dritte Unterscheidung ergibt sich 
hinsichtlich des Anspruchs und der Fähig-
keiten eines zu entwickelnden KI-Systems:

	• Enge KI: Eine ganz bestimmte, klar 
umrissene Aufgabe, deren Vollzug ty-
pischerweise einen Menschen erfor-
dert, soll maschinell bearbeitet werden. 
Typische Beispiele sind: das Spielen 
von Schach, das Planen einer Reise 
oder das Erkennen und Klassifizieren 
eines Tumors.

	• Universelle KI: Das Entwicklungsziel im 
Rahmen der Schaffung einer universel-
len KI wäre die Schaffung eines techni-
schen Systems, das über eine mit dem 
Menschen vergleichbare Problemlö-
sungsfähigkeit verfügt.

	• Super-KI: Das Entwicklungsziel im 
Rahmen der Schaffung einer Super-KI 
wäre im Unterschied zu einer universel-
len KI die Schaffung eines technischen 
Systems, dessen Fähigkeiten weit über 
das menschliche Intelligenzvermögen 
hinausgehen.

Auch wenn inzwischen eine Fülle von 
technischen Systemen verfügbar ist, wel-
che die Merkmale einer engen KI erfüllen 
und auch die menschliche Leistungsfähig-
keit in dieser speziellen Aufgabe überstei-
gen, sind keine Systeme verfügbar, wel-
che ansatzweise eine universelle oder gar 
Super-KI-Fähigkeit besitzen. Zwar sehen 
einzelne Forscher das Erreichen einer uni-
versellen oder Super-KI in Kürze voraus, 
allerdings verorten andere Fachexperten 
den Anspruch einer universellen oder 
Super-KI im Bereich der reinen Spekula-
tion oder gar Science-Fiction.

Es bedarf folglich einer tieferen Diskus-
sion, bei der insbesondere zu berück-
sichtigen ist, dass in jüngster Zeit gerade 
bahnbrechende Fortschritte im Bereich 
des maschinellen Lernens, insbesondere 
des sog. „Deep Learning“, erzielt worden 
sind. Die Bedeutung dieser Leistung wird 
unter anderem dadurch deutlich, dass die 

Association for Computing Machinery 
(ACM) den drei „Deep Learning“-Pionieren 
Bengio, Hinton and LeCun den renom-
mierten Turing Award 2019 verliehen hat. 
Tabelle 1 zeigt typische Anwendungen, 
die durch maschinelles Lernen mit tie-
fen neuronalen Netzen inzwischen sehr 
erfolgreich bearbeitet werden können.

Diese Anwendungen funktionieren tech-
nisch mehr oder weniger nach demselben 
Prinzip: Während der klassische Weg der 
Programmierung vorsieht, explizite Regeln 
und Charakteristika von Gesichtern, auf-
fälligen Maschinenparametern, problema-
tischen Kreditverträgen etc. in Form von 
expliziten Algorithmen zu beschreiben, 
werden beim maschinellen Lernen keine 
Regeln a priori einprogrammiert. Vielmehr 
werden konkrete Beispiele für Gesichter 
auf Bildern, für auffällige Maschinenpara-
meter, problematische Kreditverträge etc. 
gesammelt. Im Rahmen einer Trainings-
phase versucht die Maschine, aus diesen 
Beispieldaten selbstständig charakteristi-
sche Merkmale zu extrahieren, die dann für 
die Klassifikation und Vorhersage unbe-
kannter Situation genutzt werden können.

Es ist unstrittig, dass maschinelles Lernen 
zu erheblichen Leistungssteigerungen 
in bestimmten Bereichen geführt hat. 
Allerdings ist zu beachten, dass in an-
deren Anwendungsbereichen nicht die 
notwendigen Daten bzw. die notwendige 
Datenmenge für maschinelles Lernen zur 
Verfügung stehen. Darüber hinaus exis-
tieren Anwendungsbereiche, in denen die 
Nutzung von maschinellem Lernen nicht 
sinnvoll erscheint. Man denke beispiels-
weise an Anwendungen, in denen bekann-
te physikalische Zusammenhänge oder 
normative Vorgaben eines Gesetzgebers 
zu berücksichtigen sind. Warum sollten 
(physikalische) Gesetze aus Daten erlernt 
werden, um sie maschinell verarbeiten zu 
können? Hier sind klassische Methoden 
der Wissensrepräsentation wesentlich 
sinnvoller einsetzbar. Anders formuliert 
ist maschinelles Lernen lediglich eines 
von zahlreichen Teilthemengebieten der 
KI-Forschung.

In diesem Zusammenhang ist auch 
interessant, dass eine Reihe typischer 
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Eingabe Ausgabe Anwendungskontext

Bild Antwort auf die Frage: 
„Was oder wer ist auf 
dem Bild zu sehen?“

Annotation von Bildern

Kreditantrag Antwort auf die Fra-
ge: „Wird der Kredit-
nehmer den Kredit 
zurückbezahlen können?“

Kreditbeantragung

Audio-Datei Texttransskript der 
Audio-Datei

Spracherkennung

Satz in englischer 
Sprache

Satz in deutscher 
Sprache

natürlichsprachliche 
Übersetzung

Sensordaten von 
Maschinen, Turbinen 
etc. 

Antwort auf die Frage: 
„Wird es in der aktuellen 
Woche einen Ausfall 
geben?“

vorausschauende Wartung

Auto-Kamera und 
weitere Sensoren

Position von anderen 
Autos

autonomes Fahren

Tabelle 1: Einsatzgebiete des 
maschinellen Lernens mit tiefen 
neuronalen Netzen7

Probleme nur solange als Anwendungs-
bereich von KI wahrgenommen wird, wie 
sie noch nicht gelöst sind. Deutlich wird 
diese Verschiebung der Grenzen, was als 
KI-Anwendungen angesehen wird, an den 
Beispielen Schachspielen, Routenpla-
nung oder optische Zeichenerkennung. 
Entsprechende Systeme sind jeweils Er-
rungenschaften der KI, werden aber von 
Außenstehenden nicht mehr unbedingt 
als KI wahrgenommen.

2.2 Sozialwesen

Die Erbringung sozialer Dienstleistungen 
ist eine bedeutende Aufgabe des deut-
schen Staates, welche im Grundgesetz 
verankert ist (Art. 20, Abs. 1 GG: Die Bun-
desrepublik Deutschland ist ein demokra-
tischer und sozialer Bundesstaat.). Zu den 
Dienstleistungen im Sozialwesen gehören 
u.  a. Leistungen im Bereich der Sozial-
hilfe, der Jugend- und Familienhilfe, der 

7	 In Anlehnung an Ng (2016).

Kriegsopferversorgung, des Arbeitsschut-
zes sowie Leistungen im Bereich Woh-
nungswesen. Diese und andere relevante 
Leistungen werden durch die Sozialge-
setzgebung (SGB) geregelt. Im Folgen-
den werden zwei aufgrund ihrer üblichen 
Fallzahlen bedeutende Massenverfahren 
betrachtet, um die Potentiale Künstlicher 
Intelligenz zur Unterstützung der Sach-
bearbeitung im Sozialwesen detaillierter 
zu untersuchen und zu beschreiben: das 
Schwerbehindertenfeststellungsverfah-
ren nach §152 SGB IX und die Eingliede-
rungshilfe nach SGB XII. Beide Verfahren 
werden in den folgenden Abschnitten im 
Detail erläutert und dienen als Grundlage 
für die KI-Potentialanalyse sowie zur Dis-
kussion von Herausforderungen in diesem 
Bereich.
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3. UNTERSUCHUNG ZUM 
SCHWERBEHINDERTEN- 
FESTSTELLUNGSVERFAHREN

8	 Zitiert aus: Jahresbericht des Landesamtes für Soziales 2018, S. 11. https://www.saarland.de/dokumente/
dienststelle_LAS/Jahresbericht_2018_Endversion.pdf, letzter Abruf: 29.10.2019.

9	 Vgl. hierzu und im Folgenden: Jahresbericht des Landesamtes für Soziales 2018, S. 12.

10	 https://gatewaylas.saarland.de/FV/Onlineantrag/. Im Jahr 2018 wurden 3615 Anträge online gestellt. 
Ausgehend von jährlich ca. 22.000 Anträgen sind das ca. 16,4%. Vgl. Jahresbericht des Landesamtes für 
Soziales 2018, S. 12.

3.1 Leistungen des Schwer- 
behindertenfeststellungsver-
fahrens

Im Rahmen des Schwerbehindertenfest-
stellungsverfahrens nach §152 SGB IX ha-
ben die zuständigen Ämter verschiedene 
Aufgaben, insbesondere:8

1.	 „die Feststellung einer Behinderung und 
des Grades der Behinderung (GdB),

2.	die Feststellung bestimmter gesund-
heitlicher Merkmale zur Inanspruch-
nahme von Nachteilsausgleichen sowie

3.	die Ausstellung eines Ausweises für 
schwerbehinderte Menschen zur Wahr-
nehmung von Rechten und Nachteils- 
ausgleichen.“

Das Landesamt für Soziales im Saarland 
bietet im Rahmen sowie im Vorfeld des 
Schwerbehindertenfeststellungsverfah-
rens verschiedene Informations- und Be-
ratungsdienste mit persönlichem Kontakt 
vor Ort oder per Telefon über ein Service-
Center – das Bürgerinformationszentrum 
– an.9 Die Antragsbearbeitung erfolgt 
über das Fachverfahren SCHWEB.NET. 
Im Saarland besteht außerdem die Mög-
lichkeit, den Antrag auf Feststellung einer 
Schwerbehinderung online zu stellen, was 
auch zunehmend häufig genutzt wird.10 Zu 

unterscheiden sind beim Schwerbehinder-
tenfeststellungsverfahren Erstanträge (ak-
tuell ca. 9.000 pro Jahr im Saarland) und 
sogenannte Verschlimmerungsanträge 
(aktuell ca. 13.000 pro Jahr im Saarland).

3.2 Prozess zum Schwerbehin-
dertenfeststellungsverfahren

Das im Folgenden präsentierte Prozess-
modell zur Schwerbehindertenfeststel-
lung, welches aus der Perspektive der 
Sachbearbeitung modelliert wurde, stellt 
eine allgemein gängige und laut den be-
fragten Fachexperten praxisnahe Varian-
te dieses Prozessablaufs dar, der sich in 
Einzelfällen und im Detail auch anders 
gestalten kann. Die modellierten Inhalte 
erweisen sich insgesamt als zweckmäßig 
im Rahmen der Zielsetzung der vorliegen-
den Studie.

Der Prozess der Schwerbehindertenfest-
stellung gliedert sich in der gewählten 
Darstellung in zwei Blöcke, die in den 
folgenden beiden Abbildungen im Detail 
präsentiert werden:

1.	 Formale Prüfung der Antragsunterla-
gen (Abbildung 1) und 

2.	Inhaltliche Prüfung der Antragsunter-
lagen und Bescheiderstellung (Abbil-
dung 2).

https://www.saarland.de/dokumente/dienststelle_LAS/Jahresbericht_2018_Endversion.pdf
https://www.saarland.de/dokumente/dienststelle_LAS/Jahresbericht_2018_Endversion.pdf
https://gatewaylas.saarland.de/FV/Onlineantrag/
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Der Prozess der Sachbearbeitung zum 
Schwerbehindertenfeststellungsverfahren 
beginnt zunächst mit der formalen Prü-
fung des eingegangenen Antrags. Zen-
trale Antragsdaten, die eine grundsätz-
liche Einordnung ermöglichen, werden 
zunächst inhaltlich geprüft und die ange-
gebenen Daten in die Fachsoftware (hier: 
SCHWEB.NET) übernommen. Danach 
schließen sich die genaue Prüfung der 
örtlichen und sachlichen Zuständigkeit im 
jeweiligen Fall an. Die örtliche Zuständig-
keit ist gegeben, wenn sich der Wohnsitz, 
der gewöhnliche Aufenthaltsort oder der 
Arbeitsplatz der Antragstellerin bzw. des 
Antragstellers im Saarland befindet. Falls 
die Einschätzung der örtlichen und sach-
lichen Zuständigkeit aufgrund mangeln-
der Daten nicht möglich ist, werden ent-
sprechende Daten bzw. Unterlagen sowie 

sonstige fehlende Informationen für die 
weitere Bearbeitung bei den Antragstel-
lenden nachgefordert. Wenn die örtliche 
oder sachliche Zuständigkeit nicht gege-
ben ist, werden der Antrag und sämtliche 
übermittelten Unterlagen zur weiteren 
Bearbeitung an die aus Sicht der Sach-
bearbeitung zuständige Behörde weiter-
geleitet (siehe Abbildung 1).

Sind alle Informationen vorhanden und alle 
Antragsunterlagen übermittelt worden, 
so werden von der Sachbearbeitung die 
Befundberichte von den behandelnden 
Ärztinnen und Ärzten der Antragstellen-
den angefordert. Sobald diese eingetrof-
fen sind, wird geprüft, ob die Unterlagen 
zur Beurteilung des Antrages ausreichen, 
und die Akte der medizinischen Gutach-
terin bzw. dem med. Gutachter (MGA) zur 

Abbildung 1: Formale Prüfung der 
Antragsunterlagen zur 
Schwerbehindertenfeststellung
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Verfügung gestellt. Dabei kann es sich um 
interne Amtsärzte oder auch um externe 
Gutachter handeln. Die Unterlagen werden 
dann nochmals aus der Perspektive der 
MGA auf Vollständigkeit geprüft. Falls In-
formationen fehlen, werden diese von der 
Sachbearbeitung für den MGA nachgefor-
dert. Sind alle benötigten Unterlagen und 
Informationen vorhanden, so wird unter 
Berücksichtigung der Versorgungsmedi-
zinverordnung, welche unter anderem die 
Feststellung der Grade der Behinderung 

(GdB) regelt, und unter Verwendung des 
elektronischen Fachverfahrens SCHWEB.
NET von den MGA ein Gutachten erstellt 
und freigegeben. Das medizinische Gut-
achten wird anschließend von der Sach-
bearbeitung inhaltlich geprüft. Falls aus 
Sicht der Sachbearbeitung Unklarheiten 
vorliegen, werden diese mit den MGA 
geklärt, ggf. eine Überarbeitung der Stel-
lungnahme angefordert und die Stellung-
nahme ggf. vom MGA entsprechend ab-
geändert. Wenn die Stellungnahme aus 

Abbildung 2: Inhaltliche Prüfung 
der Antragsunterlagen zur 
Schwerbehindertenfeststellung 
und Bescheiderstellung
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Sicht der Sachbearbeitung nachvollzieh-
bar ist, so wird mithilfe von SCHWEB.NET 
der Bescheid erstellt und anschließend 
an die Antragstellerin bzw. den Antrag-
steller übermittelt (siehe Abbildung 2). 
Anschließend sind ggf. Widersprüche 
entgegenzunehmen und zu bearbeiten, 

11	 Zitiert aus: Jahresbericht des Landesamtes für Soziales 2018, S. 23f. https://www.saarland.de/
dokumente/dienststelle_LAS/Jahresbericht_2018_Endversion.pdf, letzter Abruf: 29.10.2019.

was im Saarland ca. bei einem Drittel der 
bearbeiteten Anträge der Fall ist. Dies 
wird im oben abgebildeten Modell und im 
Folgenden allerdings nicht betrachtet. Im 
nächsten Abschnitt wird nun der Sachbe-
arbeitungsprozess zur Eingliederungshilfe 
untersucht.

4. UNTERSUCHUNG ZUR 
EINGLIEDERUNGSHILFE

4.1 Leistungen der 
Eingliederungshilfe

Im Rahmen des Verfahrens zur Eingliede-
rungshilfe nach SGB XII stellen die zustän-
digen Ämter verschiedene Leistungen zur 
Verfügung. Die wichtigsten Leistungen 
des Landesamtes für Soziales im Saar-
land sind:11

1.	 „1. (Teil-)Stationäre Eingliederungshilfe

a.	für körperlich, geistig oder seelisch 
behinderte Menschen einschließ-
lich der Hilfe für Anfalls- und Sucht-
kranke in (teil-)stationären Ein- 
richtungen,

b.	Hilfe für behinderte Menschen in 
Wohnheimen,

c.	Hilfe für behinderte Menschen zur 
Schul- und schulischen Berufs- 
ausbildung,

d.	Hilfe für Suchtkranke in speziellen 
Einrichtungen,

e.	Hilfe für behinderte Menschen in 
einer Werkstatt für behinderte 
Menschen (WfbM),

f.	 Hilfe für behinderte Menschen in 
Tagesförderstätten,

g.	Heilpädagogische Hilfe für Kinder, 
die noch nicht eingeschult sind, in 
Regel-, Förder- und integrativen 
Kindergärten.

2.	Ambulante Eingliederungshilfemaß- 
nahmen

a.	Frühförderung für behinderte Kin-
der, die noch nicht eingeschult sind, 
einschließlich Modellprojekt Früh-
förderung plus,

b.	Hilfe zur Schulbildung für geistig 
oder körperlich behinderte Kinder,

c.	Hilfe zum selbstbestimmten Leben 
und Wohnen für erwachsene Men-
schen mit körperlicher, geistiger 
oder seelischer Behinderung,

https://www.saarland.de/dokumente/dienststelle_LAS/Jahresbericht_2018_Endversion.pdf
https://www.saarland.de/dokumente/dienststelle_LAS/Jahresbericht_2018_Endversion.pdf
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d.	Hilfe für behinderte Menschen in 
Gastfamilien,

e.	Alltagsgestaltung für erwachsene 
seelisch behinderte Menschen in 
Tageszentren,

f.	 Modellprojekt „Ambulante tages-
strukturierende Maßnahmen“ für 
erwachsene seelisch behinderte 
Menschen,

g.	Hilfe zur Teilhabe am gemeinschaft-
lichen und kulturellen Leben,

h.	Hilfe beim Umbau von Wohnun-
gen, die den besonderen Bedürf-
nissen der behinderten Menschen 
entsprechen,

i.	 Kraftfahrzeughilfen, Versorgung 
mit orthopädischen und anderen 
Hilfsmitteln.

3.	(Teil-)Stationäre Hilfe zur Pflege für 
Personen bis zur Vollendung des 
65. Lebensjahres, soweit nicht der ört-
liche Träger der Sozialhilfe sachlich zu-
ständig ist.

4.	Weitere Leistungen:

a.	Sozialhilfe für Deutsche im Ausland 
(§ 24 SGB XII),

b.	Hilfe zur Überwindung besonderer 
sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 
69 SGB XII),

c.	Hilfe zur Gesundheit (§§ 47 bis 52 
SGB XII) und Hilfe in sonstigen Le-
benslagen (§ 73 SGB XII) für die 
in § 53 Abs. 1 S. 1 SGB XII genann-
ten Menschen sowie weitere in § 2 
Abs. 2 Nr. 4 AGSGB XII genannte 
Personen, wenn es wegen der Be-
hinderung oder Erkrankung dieser 

12	 Vgl. hierzu: https://www.saarland.de/75510.htm

13	 https://egh-online.saarland.de. Der Anteil der Online-Anträge zum Eingliederungshilfeverfahren lag nach 
Angaben des LAS im Jahr 2018 unter einem Prozent, was vermutlich mit der Komplexität des Verfahrens 
zusammenhängt.

Menschen in Verbindung mit den 
Besonderheiten des Einzelfalles 
erforderlich ist, die Hilfe in einer 
(teil-)stationären Einrichtung zu 
gewähren,

d.	Blindenhilfe (§ 72 SGB XII).“

Um eine individuell abgestimmte Leistung 
zu ermöglichen und die Antragstellenden 
vorab über die gegebenen Möglichkeiten 
zu informieren, bietet das Landesamt für 
Soziales im Saarland im Vorfeld des Ein-
gliederungshilfeverfahrens persönliche 
Erstgespräche vor Ort oder im persön-
lichen Lebensumfeld einer antragstellen-
den Person an.12 Die Antragsbearbeitung 
erfolgt über die Fachsoftware OPEN/
PROSOZ. Es ist im Saarland möglich, den 
Antrag auf Eingliederungshilfe online zu 
stellen.13

4.2 Prozess zum 
Eingliederungshilfeverfahren

Das im Folgenden präsentierte Prozess-
modell zum Eingliederungshilfeverfahren, 
das die Perspektive der Sachbearbeitung 
einnimmt, stellt eine allgemein gängige 
und laut den befragten Fachexperten 
praxisnahe Variante dieses Prozessablaufs 
dar, der sich in Einzelfällen und im Detail 
auch anders gestalten kann. Die model-
lierten Inhalte erweisen sich insgesamt als 
zweckmäßig im Rahmen der Zielsetzung 
der vorliegenden Studie.

Der Prozess der Eingliederungshilfe glie-
dert sich in der im Folgenden präsentier-
ten Ausprägung in drei Blöcke:

1.	 Formale Prüfung der Antragsunterla-
gen (Abbildung 3),

2.	Inhaltliche Prüfung der Antragsunterla-
gen und Maßnahmenentwicklung (Ab-
bildung 4) sowie

https://www.saarland.de/75510.htm
https://egh-online.saarland.de
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Antrag ist
eingegangen

Daten in
Fachsoftware
übernehmen

Fachsoftware für
Soziale Hilfen (nach

SGB XII)
Sachbearbeitung

Antragsdaten prüfenSachbearbeitung

Wiedervorlage
wurde angelegt

Prüfen, ob vorhandene
Daten die Feststellung der

örtlichen Zuständigkeit
zulassen

Feststellung der
örtlichen

Zuständigkeit ist
möglich

Feststellung
 der örtlichen

Zuständigkeit ist
nicht möglich

Örtliche
Zuständigkeit prüfen

Prüfen, ob vorhandene
Daten die Feststellung der
sachlichen Zuständigkeit

zulassen

Feststellung der
sachlichen

Zuständigkeit ist
möglich

Prüfung der
sachlichen

Zuständigkeit ist
nicht möglich

Sachliche
Zuständigkeit prüfen

Benötigte Daten und
Unterlagen zur

Einschätzung der
Sachlage nachfordern

Örtlich zuständig Nicht örtlich
zuständig

Sachlich zuständig

Nicht sachlich
zuständig

Fall an die
zuständige Behörde

weiterleiten

Benötigte Daten wurden
angefordert und sind

eingegangen

Sachbearbeitung

Sachbearbeitung

Sachbearbeitung

SachbearbeitungSachbearbeitung

Fall wurde an die
zuständige
Behörde

weitergeleitet

Sachbearbeitung

Form und
Vollständigkeit der

Akte prüfen
Sachbearbeitung

Mängel vorhandenKeine Mängel
vorhanden

Fachsoftware für
Soziale Hilfen (nach

SGB XII)

Fachsoftware für
Soziale Hilfen (nach

SGB XII)

Nicht sachlich
zuständig

Wiedervorlage
notwendig

Nicht sachlich
zuständig

Sachlich nicht
zuständig

Übergang "E" in
Abbildung 5

Übergang "C" in
Abbildung 4

Übergang "D" in
Abbildung 4

3.	Bescheiderstellung und weiteres Fall-
management (Abbildung 5).

Der Prozess der Sachbearbeitung zum 
Eingliederungshilfeverfahren beginnt mit 
einer formalen Prüfung der Antrags-
unterlagen, wenn diese in rechtsgültiger 
Form eingegangen sind. Vorhandene 
Antragsdaten werden zunächst inhalt-
lich geprüft und in die Fachsoftware für 
Soziale Hilfe nach SGB XII übernommen 
(hier: OPEN/PROSOZ). Danach schließt 
sich die Prüfung der örtlichen und sach-
lichen Zuständigkeit im jeweiligen Fall 
an. Dabei wird insbesondere untersucht, 

ob für die beantragte Eingliederungshil-
feleistung das Land oder die Kommune 
zuständig ist, d.  h. auch, ob im Antrag 
das richtige Amt adressiert wurde. In 
manchen Fällen werden im Kontext des 
Eingliederungshilfeverfahrens auch Leis-
tungspakete beantragt, an denen mehre-
re Behörden bzw. Einrichtungen beteiligt 
sind, z. B. im Rahmen von sog. Assistenz-
modellen, bei denen z. B. schwerbehin-
derte Personen zuhause gepflegt und 
behandelt werden und deren Körperpfle-
ge ggf. durch die Pflegeversicherung, die 
Maßnahmen für eine künstliche Ernährung 
ggf. durch die Krankenversicherung und 

Abbildung 3: Formale Prüfung 
der Antragsunterlagen zur 
Eingliederungshilfe
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Eingliederungshilfemaßnahmen durch 
die Eingliederungshilfe zu übernehmen 
wären. Wenn eine abschließende Ein-
schätzung der örtlichen und sachlichen 
Zuständigkeit mangels relevanter Infor-
mationen nicht möglich ist, werden diese 
entsprechend für die weitere Bearbei-
tung bei den Antragstellenden nachge-
fordert. Falls die örtliche oder sachliche 

Zuständigkeit nicht gegeben ist, werden 
der Antrag sowie alle übermittelten Unter-
lagen zur weiteren Bearbeitung an die aus 
Sicht der Sachbearbeitung zuständige 
Behörde weitergeleitet. Wenn die Unter-
lagen vollständig und in ihrer Form ak-
zeptabel sind, dann erfolgt die inhaltliche 
Prüfung des eingereichten Antrags (siehe 
Abbildung 3).
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Abbildung 4: Inhaltliche Prüfung 
der Antragsunterlagen zur 
Eingliederungshilfe und 
Maßnahmenentwicklung
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Im Rahmen der inhaltlichen Prüfung wird 
von der Sachbearbeitung zunächst die 
wirtschaftliche Bedürftigkeit der antrag-
stellenden Person überprüft. Eine tief-
ergehende Prüfung der Sachlage aus 
medizinisch-pädagogischer Sicht erfolgt 
ausschließlich dann, wenn eine wirtschaft-
liche Bedürftigkeit der beantragenden 
Person festgestellt werden kann. Ist dies 
der Fall, so fordert die Sachbearbeitung 
eine detaillierte Stellungnahme beim me-
dizinisch-pädagogischen Dienst an, der 
mithilfe der eingereichten Unterlagen 
eine Gesundheitsprüfung durchführt. Im 
Rahmen einer tiefergehenden Prüfung 
der eingereichten medizinischen Unter-
lagen kann es sich ergeben, dass aus me-
dizinischer Sicht für eine aussagekräftige 
Gesundheitsprüfung weitere Unterlagen 
fehlen, die nochmals bei den behandeln-
den Fachärzten der antragstellenden Per-
son nachgefordert werden müssen. Dar-
über hinaus kann bei dieser Prüfung vom 
medizinisch-pädagogischen Dienst auch 
festgestellt werden, dass eine sachliche 
Zuständigkeit doch nicht gegeben ist, 
was zur Weiterleitung des Antrags an die 
zuständige Behörde führt. Bei der Ge-
sundheitsprüfung durch den medizinisch-
pädagogischen Dienst wird insbesonde-
re geprüft, ob eine Behinderung bzw. 

Erkrankung bei der betroffenen Person 
vorliegt, d. h. ob seitens des Gesundheits-
zustands der Person unter Berücksichti-
gung des Alters signifikante Abweichun-
gen zum Durchschnitt der Bevölkerung 
vorliegen, und sich daraus kausal eine 
wesentliche Einschränkung ihrer Teilhabe 
am Gesellschaftsleben, eine sog. Teilha-
bebeeinträchtigung, ergibt. Wenn ein An-
recht auf Eingliederungshilfemaßnahmen 
aus medizinischer Sicht gegeben ist, dann 
erarbeiten der medizinisch-pädagogische 
Dienst und die Sachbearbeitung gemein-
sam die Hilfemaßnahmen und beschließen 
diese (siehe Abbildung 4). 

Anschließend wird von der Sachbearbei-
tung ein entsprechender Bescheid er-
stellt und an die antragstellende Person 
übermittelt. Darüber hinaus wird festge-
stellt, ob im Einzelfall eine Wiedervorlage 
nötig ist, um den Fortbestand der fest-
gestellten Beeinträchtigung und damit 
die Grundlage für das Anrecht auf Hilfe-
maßnahmen zu gegebener Zeit erneut zu 
prüfen. Ist keine Wiedervorlage erforder-
lich oder besteht kein Leistungsanspruch 
mehr, so wird ein Fall abgeschlossen (sie-
he Abbildung 5).
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5. AUSGEWÄHLTE KI-POTEN-
TIALE UND DISKUSSION  
VON HERAUSFORDERUNGEN

Im Rahmen der beiden beschriebenen 
Prozesse des Schwerbehindertenfeststel-
lungsverfahrens und der Eingliederungs-
hilfe ergeben sich zahlreiche interessante 
Potentiale der Nutzung von KI-Methoden 
und -Techniken, die im Folgenden exem-
plarisch näher betrachtet werden sollen.

5.1 Prozessspezifische Poten-
tiale und Herausforderungen

Automatisierte Prüfung von Antrags- 
inhalten und Pflege relevanter Daten

In beiden untersuchten Prozessen zeigen 
sich verschiedene Potentiale, mithilfe 
von Techniken der Natürlichen Sprach-
verarbeitung (NLP) sowie der Texterken-
nung bzw. Optischen Zeichenerkennung 
(Optical Character Recognition, OCR) 
eingereichte Antragsunterlagen automa-
tisierten Prüfungen zu unterziehen und 
vorhandene Daten ggf. automatisch mit-
hilfe von sog. Software-Robotern in ver-
schiedene andere IT-Systeme zu übertra-
gen. Letzteres wird unter dem Schlagwort 
„Robotic Process Automation“ (RPA) dis-
kutiert und wird in der weiteren Poten-
tialanalyse noch eine gesonderte Rolle 
spielen. Abbildung 6 visualisiert die Entlas-
tungspotentiale für die Sachbearbeitung 
anhand des erweiterten Prozessmodells 
für das Schwerbehindertenfeststellungs-
verfahren. Diese Potentiale lassen sich al-
lerdings auch analog im entsprechenden 
Prozessabschnitt zur Antragsprüfung im 
Eingliederungshilfeprozess identifizieren.

Im Einzelnen lassen sich zum Beispiel 
automatisierte Vollständigkeitsprüfungen 
zu den vorliegenden Antragsunterlagen 
durchführen, d. h. es kann automatisch ge-
prüft werden, ob von der antragstellenden 
Person in bestimmten Datenfeldern rele-
vante Angaben gemacht wurden, die eine 

automatisierte inhaltliche Prüfung zulas-
sen. Um diese Eigenschaft der Daten ab-
schätzen zu können, ist es unter anderem 
nötig, die Plausibilität vorhandener Daten 
mithilfe regelbasierter oder auch lernen-
der KI-Verfahren unter Verwendung von 
NLP-Techniken zu überprüfen: Handelt 
es sich bei den eingegebenen Daten tat-
sächlich um die geforderten Daten? Liegt 
eine gültige und plausible Datumsangabe 
vor? Liegt eine gültige Wohnadresse vor? 
etc. Derart geprüfte Daten können dann 
genutzt werden, um die eingereichten 
Antragsdaten auch inhaltlich auszuwer-
ten und ggf. automatisch Aussagen zur 
örtlichen und sachlichen Zuständigkeit 
treffen zu können.

Wurden die Antragsunterlagen elektro-
nisch ausgefüllt und online eingereicht, 
lassen sich die eingetragenen Daten ohne 
weitere Zwischenschritte automatisch 
inhaltlich prüfen. Liegen papierbasierte 
Antragsdokumente vor, so lassen sich re-
levante Inhalte auch mithilfe von OCR-ba-
sierten Verfahren extrahieren. Im folgen-
den Abschnitt wird ein solches Verfahren, 
das zusätzliche KI-Techniken zur Erken-
nung von Dokumenttypen sowie zur auto-
matischen Identifikation der relevanten 
Datenfelder innerhalb von Dokumenten 
ermöglicht, genauer erläutert. Wird die 
Dokumentprüfung derart automatisiert, 
so können ebenso fehlende Daten auto-
matisiert bei der antragstellenden Person 
nachgefordert werden. Darüber hinaus 
ist es auch möglich, die Daten in einge-
reichten Antragsdokumenten mit bereits 
vorhandenen Daten einer beantragenden 
Person zu vergleichen und dadurch unbe-
absichtigte oder aber auch möglicherwei-
se intendierte Mehrfachbeantragungen 
einer Leistung zu identifizieren (Stichwort: 
Fraud Detection). Mithilfe KI-gestützter 
Handschrifterkennungstechniken lassen 
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sich so auch eingescannte handschrift-
lich ausgefüllte Antragsformulare auto-
matisiert auswerten und die eben bereits 
erwähnten Potentiale auch für händisch 
ausgefüllte Anträge realisieren.

Automatisierte Auswertung von 
Antragsinhalten

Generell kann in beiden untersuchten Pro-
zessen eine automatisierte Auswertung 
von Antragsinhalten und von eingereich-
ten Dokumenten mithilfe von NLP-Ver-
fahren die Organisation der Sachbearbei-
tungsprozesse erheblich unterstützen. 
Die semantische Analyse und inhaltliche 
Erschließung der Dokumente ermöglicht 
die Klassifikation und geordnete auto-
matische Zuordnung sowie Ablage von 
Dokumenten in Abstimmung mit den 

anstehenden Schritten im Sachbearbei-
tungsprozess. Elektronisch eingegangene 
oder bei Eingang digitalisierte handschrift-
lich ausgefüllte Anträge und Dokumente 
können automatisch den entsprechenden 
E-Akten im Fachverfahren zugeordnet 
werden und so die Dokumentdisposition 
beschleunigen. Ggf. wäre es auch denkbar, 
Anträge aufgrund einer inhaltlich-thema-
tischen Klassifikation (z. B. alle Anträge, 
die auf eine bestimmte Erkrankung oder 
auf die Notwendigkeit einer bestimmten 
Therapiemaßnahme hindeuten) an eine 
mit dem Themengebiet besonders ver-
traute Person in der Sachbearbeitung 
weiterzuleiten, weil durch die inhaltliche 
Spezialisierung mit einer besonders effi-
zienten Bearbeitung zu rechnen ist. Ein 
solcher Ansatz steht allerdings den üb-
lichen Organisationsformen (wie z.  B. 

Abbildung 6: KI-Potentiale im 
Rahmen der Antragsprüfung und 
Datenpflege
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alphabetische Sortierung nach Nachna-
men etc.) entgegen. Zu beachten wäre 
dabei auch, dass eine ausgewogene bzw. 
gerechte Lastenverteilung mit dem Ansatz 
einer themenspezifischen Fallzuordnung 
auch nicht unbedingt sichergestellt wer-
den kann.

Bei der Prüfung der wirtschaftlichen Be-
dürftigkeit einer antragstellenden Person 
im Rahmen des Eingliederungshilfepro-
zesses wird von der Sachbearbeitung das 
Einkommen und Vermögen der Person 
geprüft und festgestellt. In diesem Zu-
sammenhang ist eine Vielzahl von Do-
kumenten und Nachweisen einzureichen 
und zu überprüfen,14 z.  B. Kontoauszü-
ge des Girokontos sowie von Spar- und 
Festgeldkonten, Auszüge aus Aktiende-
pots, Lebensversicherungen, Bauspar-
verträge, eine Bewertung vorhandener 
Kraftfahrzeuge, Grundbuchauszüge zum 
Nachweis von Hausbesitz bzw. Grundbe-
sitz. KI-Techniken, die eine automatisierte 
und gezielte Extraktion und Auswertung 
relevanter Daten aus elektronisch vor-
liegenden Dokumenten unterstützen, er-
möglichen eine automatische Ermittlung 
wirtschaftlicher Verhältnisse und können 
die Sachbearbeitung erheblich entlasten. 
Da diese Dokumente generell kein standar-
disiertes Layout haben und auch innerhalb 
einer Dokumentklasse (z. B. Girokontoaus-
züge verschiedener Banken) nicht einheit-
lich formatiert sind, stoßen hier gängige, 
auf feste Layouts angewiesene OCR-An-
sätze schnell an ihre Grenzen. Relevante 
Daten müssen unabhängig vom Layout 
identifiziert und dann per OCR extrahiert 
werden können. In einem aktuellen Beitrag 
zum Thema „Cognitive Robotic Process 
Automation“ wird ein Software-Prototyp 
vorgestellt,15 der diesem Problem mithilfe 
eines Deep-Learning-basierten Bilderken-
nungsverfahrens entgegenwirken kann. 
Zunächst werden anhand des darauf 
trainierten künstlichen neuronalen Net-
zes in eingescannten bzw. fotografierten 

14	 Vgl. dazu Seite 11 im Antragsdokument unter: https://www.saarland.de/dokumente/dienststelle_LAS/
Antrag_nach_SGB_XII_(Stand_12.02.19)_-_FORMULAR.pdf 

15	 Vgl. Houy et al. (2019).

Bescheiddokumenten relevante Datenfel-
der identifiziert, die in diesen Datenfeldern 
enthaltene Informationen dann per OCR 
extrahiert und automatisiert in ein Fach-
verfahren zur weiteren Verarbeitung über-
tragen. Abbildung 7 deutet an, wie dieses 
Potential im Rahmen des Eingliederungs-
hilfeprozesses insbesondere bei der kom-
plizierten Prüfung der wirtschaftlichen Be-
dürftigkeit eingesetzt werden kann.

Ebenso lassen sich eingereichte Doku-
mente sowohl im Schwerbehinderten-
feststellungsverfahren als auch in der 
Eingliederungshilfe inhaltlich auswerten 
und daraus bestimmte Schlussfolgerun-
gen für die weitere Fallbearbeitung zie-
hen. So wäre es denkbar, dass durch die 
Extraktion und Analyse besonders rele-
vanter Fachbegriffe und bedeutungstra-
gender Wörter in medizinischen Befund-
berichten (sog. Index Terms) mithilfe von 
NLP-Verfahren bereits eine Zuordnung 
zu relevanten Maßnahmen oder wahr-
scheinlichen Einschätzungen bzgl. des 
Grades der Behinderung (GdB) vorge-
schlagen werden könnten. Maßgeblich 
dafür wären die bindenden Regelungen 
aus der Versorgungsmedizinverordnung, 
die mithilfe geeigneter Regeln modelliert 
werden könnten. Darüber hinaus wäre es 
möglich, die gängige Feststellungspraxis 
mithilfe von Trainingsdaten maschinell zu 
erlernen. Eine wichtige Grundlage für das 
maschinelle Erlernen solcher Zusammen-
hänge wären die dokumentierten Ent- 
scheidungen und Bescheide aus der Ver-
gangenheit in Verbindung mit den dazu-
gehörigen medizinischen Befunden, die 
zu einer Entscheidung geführt haben. Im 
Saarland liegt im Kontext der Schwerbe-
hindertenfeststellung ein Altbestand von 
mehr als 220.000 Akten vor, die nach 
Digitalisierung als Grundlage für maschi-
nelle Lernverfahren genutzt werden könn-
ten. Ein derart funktionierendes Verfahren 
könnte auch einen inhaltlichen Abgleich 
externer Befundberichte mit den Inhalten 

https://www.saarland.de/dokumente/dienststelle_LAS/Antrag_nach_SGB_XII_(Stand_12.02.19)_-_FORMULAR.pdf
https://www.saarland.de/dokumente/dienststelle_LAS/Antrag_nach_SGB_XII_(Stand_12.02.19)_-_FORMULAR.pdf
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Abbildung 7: KI-Potentiale für die 
Auswertung von Antragsinhalten 
mithilfe von Cognitive RPA im 
Eingliederungshilfeverfahren
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Zusammenstellen relevanter Informationen 
mithilfe von Cognitive-RPA-Ansätzen

eines medizinischen Gutachtens und so-
mit Plausibilitätschecks unterstützen, was 
eine objektivere Bewertung und Kontrolle 
der von den medizinischen Gutachtern 
getätigten Empfehlungen ermöglichen 
würde. Abbildung 8 verdeutlicht die be-
schriebenen Potentiale nochmals anhand 
des Prozesses.

Automatisierte Vorbereitung 
fallspezifischer Bescheide

Mit Ansätzen der Natürlichen Sprach-
generierung (NLG) ist es darüber hinaus 
möglich, unter Berücksichtigung der In-
halte der medizinischen Gutachten fall-
spezifische Textpassagen automatisiert 
zu generieren und somit die Sachbe-
arbeitung in Richtung einer teilautomati-
sierten Bescheiderstellung zu unterstüt-
zen. Besonders relevante Informationen 
könnten aus den Befundberichten sowie 
den medizinischen Gutachten extrahiert 
und zur Begründung einer Entscheidung 
automatisch platziert werden. Heutzutage 
werden häufig schon – je nach getroffener 
Entscheidung – vorbereitete Textbaustei-
ne für die Erstellung von Bescheidtexten 
verwendet, was bereits erhebliche Zeit-
ersparnisse für die Personen in der Sach-
bearbeitung ermöglicht. Die Erstellung 
von Bescheidtexten ist im Allgemeinen ein 
zeitaufwändiges Unterfangen, dass mit-
hilfe von KI-Techniken beschleunigt wer-
den kann. Die Sachbearbeitung muss sich 

dann weniger auf das Ausformulieren kon-
zentrieren, sondern ist eher mit der Prü-
fung der Korrektheit und Angemessenheit 
der automatisiert erstellten Textpassagen 
befasst, was zu substanziellen Zeiterspar-
nissen führen kann. Auch dieses Potential 
wird in Abbildung 8 visualisiert.

5.2 Allgemeine Potentiale

Prüfung der aktuellen Rechtslage mit 
semantischen Suchmaschinen

Unabhängig von den konkreten Prozess-
strukturen, die oben bzgl. der beiden 
Verfahren beschrieben wurden, können 
KI-Techniken wie semantische Suchma-
schinen bzw. Expertensysteme mit juris-
tischem Fachwissen die Sachbearbeitung 
bei der Bearbeitung juristisch komplizierter 
Fälle und bei der Entscheidungsfindung 
unterstützen. Da die Sachbearbeitung bei 
der Beurteilung komplizierterer Fälle die 
aktuelle Rechtslage einbeziehen muss, 
ist es nötig, die aktuelle Rechtsprechung 
im jeweiligen Themengebiet zu überbli-
cken und zu berücksichtigen. Im Projekt 
ARGUMENTUM wurde eine semantische 
Suchmaschine zum Auffinden relevanter 
Gerichtsurteile und der zugrunde liegen-
den Argumentationen einer Entscheidung 
entwickelt. Das ARGUMENTUM-Werkzeug 
unterstützt eine thematische Suche nach 
Urteilen des Bundesverfassungsgerichts 
und ermöglicht darüber hinaus das 
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Auffinden bestimmter verwendeter Argu-
mentationsmuster der Richter.16 Das ge-
zielte Auffinden von Argumenten mithilfe 
dieses Werkzeuges könnte die Sachbe-
arbeitung in der öffentlichen Verwaltung 
bei der Erstellung rechtssicherer Beschei-
de unterstützen und darüber hinaus den 
Rechercheprozess erheblich beschleuni-
gen. In technischer Hinsicht gibt es zum 
Thema Argumentation Mining aktuell 
auch weitere interessante Forschungspro-
jekte und Prototypen, z. B. die sog. args-
Suchmaschine der Universität Paderborn 
und der Bauhaus-Universität Weimar für 
einschlägige Pro- und Kontra-Argumente 
zu kontroversen Themen.17

 

16	 Vgl. zum Projekt ARGUMENTUM: Houy et al. (2015), sowie zu aktuellen Entwicklungen im Steuerkontext: 
Niesen et al. (2019).

17	  https://www.args.me, vgl. Ajjour et al. (2019).

5.3 Herausforderungen und 
Grenzen des Einsatzes von KI 
in den beschriebenen 
Prozessen

Aus einer Umsetzung der beschriebenen 
KI-Potentiale in den beiden untersuchten 
Prozessen ergeben sich verschiedene He-
rausforderungen, die im Folgenden dis-
kutiert werden. Lernende KI-Verfahren 
benötigen stets eine ausreichend große 
Datenbasis, um Muster und Zusammen-
hänge erlernen zu können. Während die 
Datenbasis in den beiden beschriebenen 
Massenverfahren beim Landesamt für 
Soziales im Saarland ausreichend groß 
erscheint, um KI-Techniken trainieren 
und nutzenstiftend einsetzen zu können, 
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am Beispiel des Prozesses der 
Schwerbehindertenfeststellung



Potentiale Künstlicher Intelligenz zur Unterstützung von Sachbearbeitungsprozessen im Sozialwesen 23

ergeben sich interessante Fragestellun-
gen bzgl. des gebotenen Datenschutzes: 
Könnten und dürften die vorliegenden 
Daten, z. B. aus den über 220.000 Akten 
zum Schwerbehindertenfeststellungsver-
fahren im Archiv des Landesamtes für So-
ziales im Saarland, dazu genutzt werden, 
entsprechende KI-Verfahren zu trainieren? 
Inwiefern und wie könnten diese Daten 
anonymisiert werden, um die relevanten 
Muster und Zusammenhänge automati-
siert erlernen und nutzen zu können, ohne 
dass dabei persönliche Datenschutzrech-
te betroffen wären? Da ein Großteil der 
Akten in papierbasierter Form im Archiv 
vorliegen, stellt sich die Frage, inwiefern 
und wie die enthaltenen Informationen 
effizient digitalisiert werden können. In 
welchem Kosten-Nutzen-Verhältnis steht 
ein solches Vorhaben, wenn ein Großteil 
der Akten noch zu digitalisieren ist? Wie 
gut funktionieren automatisierte Erschlie-
ßungsverfahren bei besonders alten Akten 
im Archiv (ggf. jahrzehntealte handschrift-
lich ausgefüllte Anträge etc.), und ist eine 
effiziente Erschließung bei diesen Akten 
ebenso gut möglich? Da sowohl lernen-
de als auch regelbasierte Verfahren eine 
ausreichend gute Datenqualität benöti-
gen, um brauchbare Ergebnisse bei der 
Verarbeitung von Dokumenten zu erzie-
len, sind entsprechende Transformations-
verfahren von erheblicher Bedeutung für 
den Gesamterfolg der Umsetzung solcher 
Vorhaben. Insofern bestehen bei der Pla-
nung entsprechender Vorhaben zentrale 
juristische, organisatorische und techni-
sche Klärungsbedarfe.

Beim Einsatz von KI-Techniken und -Ver-
fahren im Rahmen der Sachbearbei-
tungsprozesse ist es von Bedeutung, 
eine möglichst hohe Akzeptanz bei den 
Mitarbeitenden zu erzielen. Während 
davon auszugehen ist, dass der Technik-
einsatz zu erheblichen Entlastungen bei 
den Mitarbeitenden führen kann, die von 
diesen auch nach einer gewissen Ein-
satzzeit wahrgenommen und als positiv 
eingeschätzt werden dürften, sind an-
fängliche Vorbehalte auf der Seite der 
Mitarbeitenden gegenüber der Technik 

nicht unwahrscheinlich. Diesen Vorbehal-
ten frühzeitig durch Aufklärung, Transpa-
renz, Information, gezieltes Change Ma-
nagement und durch die Partizipation der 
Mitarbeitenden im Einführungsprozess 
zu begegnen, kann dabei helfen, Ängste 
vor Veränderungen und Arbeitsplatzver-
lust abzubauen. Nur wenn Mitarbeitende 
grundsätzlich bereit sind, KI-Techniken 
im intendierten Sinne zu nutzen, können 
diese effizient und effektiv als Assistenz-
systeme fungieren und die ihnen inhären-
ten Potentiale auch tatsächlich umsetzen. 
Zusätzlich kann der Einsatz von KI-Tech-
niken in Verwaltungsprozessen – ins-
besondere dann, wenn sich dadurch die 
Prozessdurchlaufzeiten verbessern – zu 
einer positiven externen Wahrnehmung 
der Verwaltung bei Bürgerinnen und 
Bürgern als moderne, innovative und zu-
kunftsfähige Einrichtung führen. Ebenso 
ist es möglich, dass auch Mitarbeitende 
ihren Arbeitsplatz als zunehmend modern 
wahrnehmen, was sich ggf. positiv auf die 
eigene Identifikation mit dem Arbeitge-
ber auswirken kann. Die Unterstützung 
und gezielte Schaffung von Akzeptanz 
bei den Mitarbeitenden ist ein zentraler 
Erfolgsfaktor bei der Einführung von KI-
Techniken in der Verwaltung.

Aus technischer Perspektive bleibt zu 
berücksichtigen, dass die Ergebnisse der 
Nutzung lernender KI-Verfahren zum ak-
tuellen Zeitpunkt nicht immer zu einhun-
dert Prozent korrekt sein werden. Dies 
gilt allerdings auch für die von Menschen 
erzielten Arbeitsergebnisse. Allerdings 
lassen sich aus der Kombination mensch-
licher und KI-gestützter Arbeitsbeiträge 
verbesserte Gesamtergebnisse erzielen, 
wenn jeweils diejenigen Teilaufgaben 
übernommen werden, deren Bearbeitung 
dem jeweiligen menschlichen Akteur bes-
ser liegt bzw. besser oder schneller durch 
die KI erledigt werden kann. Vor diesem 
Hintergrund erscheint es von besonderer 
Bedeutung, Mitarbeitende dahingehend 
zu schulen, die vorgeschlagenen Ergeb-
nisse KI-basierter Assistenzsysteme zu 
hinterfragen, auf Plausibilität zu prüfen 
und ggf. auch entgegen des Vorschlags 
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zu entscheiden, wenn es dafür Gründe 
gibt. Gerade diesbezüglich kann den Mit-
arbeitenden die zentrale Bedeutung und 
der hohe Wert ihres Mitwirkens sowie 
ihrer Kontrolle innerhalb des Sachbe-
arbeitungsprozesses verdeutlicht werden. 
Werden KI-Systeme, wie im vorliegenden 

Sinne als Assistenzsysteme zur Unterstüt-
zung der menschlichen Mitarbeitenden 
gesehen, so ergibt sich dadurch ein stim-
miges Bild der Potentiale einer fruchtba-
ren Zusammenarbeit von Menschen und 
intelligenter Technik.
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6. ZUSAMMENFASSUNG  
UND FAZIT

Im Rahmen der vorliegenden NEGZ-Kurz-
studie zeigte sich, dass die Nutzung von 
Methoden, Techniken und Verfahren der 
Künstlichen Intelligenz erhebliche Poten-
tiale für Sachbearbeitungsprozesse im 
Sozialwesen bereitstellen kann. Anhand 
der beiden Massenverfahren, die sich 
mit der Schwerbehindertenfeststellung 
sowie der Eingliederungshilfe befassen 
und mit Unterstützung des Landesam-
tes für Soziales im Saarland erhoben und 
untersucht wurden, konnten ausgewählte 
Potentiale im Detail herausgearbeitet und 
illustriert werden. Wesentliche Potentia-
le ergeben sich im Rahmen von forma-
len und inhaltlichen Prüfungsschritten im 
Sachbearbeitungsprozess, die insbeson-
dere mit Verfahren für die Verarbeitung 
natürlicher Sprache (NLP) sowie für die 
Mustererkennung realisiert werden kön-
nen. Auch intelligente KI-basierte Verfah-
ren der Geschäftsprozessautomatisierung 
(Cognitive Robotic Process Automation) 
können die Prozesseffizienz sowie die 

damit verbundenen Prozessdurchlaufzei-
ten signifikant verbessern. Tabelle 2 prä-
sentiert nochmals die Kernbefunde der 
beiden Prozessuntersuchungen.

Werden die beschriebenen KI-Verfahren 
im Sachbearbeitungsprozess eingesetzt, 
so ist mit einer deutlichen Entlastung der 
sachbearbeitenden Personen zu rechnen. 
Durch die so zu erwartende Beschleuni-
gung von Prozessschritten, welche durch 
KI-Komponenten bearbeitet werden 
können, ist es möglich, dass sich die Mit-
arbeitenden stärker auf diejenigen Pro-
zessschritte konzentrieren können, bei 
denen ihre menschlichen Kompetenzen 
gefordert sind, nämlich die Kommuni-
kation mit den beteiligten antragstellen-
den Personen sowie Gutachterinnen und 
Gutachtern, was neben den schnelleren 
Bearbeitungszeiten gleichermaßen zu 
einer Steigerung der von den Kunden 
wahrgenommenen Servicequalität im 
Prozess führen kann.
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FACHLICHE 
AUFGABEN

PROZESSSCHRITTE NUTZENSTIFTENDE 
KI-ANWENDUNG

1.	 Pflege der Daten in-
nerhalb des Antrags-
verfahrens in digitaler 
Form

	• Übertragung von 
Daten mittels eines 
analogen Antrags 
(gedruckt oder auch 
handschriftlich),

	• Nachforderung noch 
fehlender Daten bei 
der antragstellenden 
Person

	• Handschriftenerkennung mit 
OCR,

	• automatische Datenübertra-
gung mit RPA-Techniken,

	• automatische Nachrichten-
generierung und Versand 
mit RPA-Techniken,

	• Zusammenstellung verteilter 
Informationen aus 
verschiedenen eingereichten  
Dokumenten mithilfe von  
Cognitive-RPA-Techniken

2.	Formale Prüfung des 
Antrags

	• Vollständigkeits- 
prüfung bzgl. 
notwendiger 
Angaben

	• Datenerschließung mittels 
OCR-Verfahren,

	• Auswertung mit NLP- 
Verfahren

3.	Inhaltliche Prüfung 
des Antrags

	• Prüfung der örtli-
chen Zuständigkeit, 

	• Prüfung der sach-
lichen Zuständigkeit

	• Datenerschließung mittels 
OCR-Verfahren,

	• Durchführung inhaltlicher 
Prüfverfahren mit NLP 
(Plausibilitätsprüfungen, 
Fraud Detection etc.)

4.	Inhaltliche Auswer-
tung eingereichter 
Dokumente

	• Unterlagen prüfen, 
	• Stellungnahmen 
externer Gutachter 
prüfen

	• Automatische Auswertung 
relevanter Informationen aus 
wichtigen Dokumenten 
(Befundberichte abgleichen 
etc.) mithilfe von NLP- 
Verfahren

5.	Erstellung von Be-
scheiden und Kom-
munikation mit den 
antragstellenden 
Personen

	• Bescheid erstellen
	• Bescheid übermit-
teln

	• Automatisierte Erstellung 
fallspezifischer Textpassagen 
mithilfe von NLG-Techniken

Tabelle 2: KI-Potentiale zur 
Auswertung weiterer Dokumente 
am Beispiel des Prozesses der 
Schwerbehindertenfeststellung
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